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Einnahmen 60 917,2 Millionen MDN
Ausgaben 60 842,2 Millionen MDN
Überschuß der Einnahmen 
über die Ausgaben
im Jahre 1965 75,0 Millionen MDN

§ 2
Haushaltsplan der Republik, Haushaltspläne der 

Bezirke und eigene Fonds der WB und VEB aus dem 
Gewinn

Der Haushaltsplan der Republik, die Haushaltspläne 
der Bezirke und die von den WB und VEB gemäß 
§ 4 Abs. 1 aus den zu erwirtschaftenden Gewinnen zu 
bildenden eigenen Fonds und deren Verwendung wer
den wie,folgt bestätigt:
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— in Millionen MDN -
Einnahmen 45 096,8 11 371,6 4 448,8
Ausgaben 45 021,8 11 371,6 4 448,8
Überschuß der 
Einnahmen über 
die Ausgaben 
im Jahre 1965 75,0

Volkseigene Wirtschaft
§3

Auf Grund der im Volkswirtschaftsplan 1965 fest
gelegten Aufgaben für die volkseigene Wirtschaft be
tragen

a) ihre Abführungen an
den Staatshaushalt 31 651,5 Millionen MDN,

b) die Zuführungen aus 
dem Staatshaushalt 
an die volkseigene
Wirtschaft 7 995,2 Millionen MDN

§4
(1) Aus den zu erwirtschaftenden Gewönnen der den 

nachstehend genannten Organen unterstellten WB 
(bzw. diesen gleichgestellten wirtschaftsleitenden Orga
nen) und VEB werden planmäßig eigene Fonds zur 
Finanzierung ihrer Investitionen, der Erhöhung der 
Umlaufmittel, noch notwendiger Stützungen und ande
rer im Plan festgelegter Maßnahmen gebildet. Diese 
Fonds werden wie folgt bestätigt:

eigene darunter:
Fonds für
insgesamt Investitionen

— in Millionen MDN —
insgesamt 4 448,8 2 855,2
darunter:
Volkswirtschaftsrat 4 250,5 2 719,9
(ohne Wirtschaftsräte 
der Bezirke)
Ministerium für Bauwesen 80,5 59,3
Landwirtschaftsrat der 
Deutschen Demokratischen 
Republik 65,8 54,1
Ministerium für Verkehrswesen 4,2 -
Amt für Wasserwirtschaft 22,1 21,9

(2) Aus den zu erwirtschaftenden Gewinnen der irn 
Abs. 1 genannten WB (bzw. diesen gleichgestellten 
wirtschaftsleitenden Organen) und VEB haben Abfüh
rungen an den Staatshaushalt zu erfolgen. Diese Ab
führungen werden wie folgt bestätigt:
Volkswirtschaftsrat 2 955,1 Millionen MDN
(ohne Wirtschaftsräte 
der Bezirke)
Ministerium für Bauwesen 290,2 Millionen MDN
Landwirtschaftsrat der 
Deutschen Demokratischen
Republik 113,1 Millionen MDN
Ministerium für Verkehrswesen 935,8 Millionen MDN

(3) Die Finanzierung der Investitionen, der Erhöhung 
der Umlaufmittel, noch notwendiger Stützungen und 
anderer im Plan festgelegter Maßnahmen erfolgt in 
den den nachstehend genannten Organen unterstellten 
WB (bzw. diesen gleichgestellten wirtschaftsleitenden 
Organen) und VEB, soweit sie planmäßig nicht durch 
eigene Gewinne gedeckt werden können, durch Zu
führungen aus dem Staatshaushalt. Diese Zuführungen 
werden wie folgt bestätigt:
Volkswirtschaftsrat 
(ohne Wirtschaftsräte 
der Bezirke)
Ministerium für Bauwesen 
Landwirtschaftsrat der 
Deutschen Demokratischen 
Republik
Ministerium für Verkehrs
wesen
Amt für Wasserwirtschaft

§5
Landwirtschaft

Zur weiteren Entwicklung und Festigung der sozia
listischen Landwirtschaft sowie zur Entwicklung des 
materiellen Interesses an einer weiteren raschen Stei
gerung der Hektarerträge und der Produktion tieri
scher und pflanzlicher Erzeugnisse in hoher Qualität 
werden, außer den im § 4 genannten Mitteln für die 
Betriebe der volkseigenen Landwirtschaft, aus dem 
Staatshaushalt 1504,3 Millionen MDN bereitgestellt.

§ 6
Volksbildung, Wissenschaft, Kultur, Gesundhcits- und 

Sozialwesen
(1) Für die Lösung der im Volkswirtschaftsplan fest

gelegten Aufgaben auf den Gebieten der Volksbildung, 
der Wissenschaft, der Kultur sowie des Gesundheits
und Sozialwesens werden aus dem Staatshaushalt be
reitgestellt:
für Volksbildung, Berufs
ausbildung und Sport 3 792,0 Millionen MDN
für Wissenschaft und
Kultur (ohne Forschung) 1 638,6 Millionen MDN
für das Gesundheits- und
Sozialwesen 4 885,1 Millionen MDN

(2) Darüber hinaus werden für den Ersatz und die 
Erweiterung der Grundfonds der staatlichen Einrich
tungen auf den im Abs. 1 genannten Gebieten 419.7 MF- 
lionen MDN aus dem Staatshaushalt bereitgestellt und 
68,1 Millionen MDN aus Obligationen finanziert.

3 074,0 Millionen MDN 

510,4 Millionen MDN

960,3 Millionen MDN

2 328,1 Millionen MDN 
348,2 Millionen MDN


